
664 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (605 der Beila­
gen): Zweites Zusatzabkommen zum Abkom­
men vom 19. November 1965 zwischen der 
Republik Österreich und der Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawien über 

Soziale Sicherheit 

Das gegenständliche Zusatzabkommen sieht im 
wesentlichen folgende Änderungen vor: 

Einbeziehung der selbständig Erwerbstätigen 
in den Geltungsbereich des Abkommens; 
Harmonisierung einzelner Abkommensbe­
stimmungen insbesondere im Bereich der 
Pensionsversicherung mit den in jüngster Zeit 
von Österreich geschlossenen Abkommen 
bzw. Zusatzabkommen; 
Anpassung an die im Verhältnis zu Italien 
bestehende Rechtslage im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung durch Ermögli­
chung eines Arbeitslosengeldbezuges bei 
Rückkehr in den Heimatstaat und Aufnahme 
einer Sonderregelung für Grenzgänger; -
anteilsmäßige Gewährung des Alterszuschla­
ges zur Familienbeihilfe für Kinderin Jugo­
slawien. 

In den Erläuterungen der Regierungsvorlage 
wird hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen 
bemerkt, daß im Hinblick auf den Umstand, daß 
keine grundSätzlichen Neuregelungen vorgesehen 
sind, dem Bund keine Vermehrung des Personal­
standes erwachsen wird. Allfällige Mehraufwen­
dungen in der Pensionsversicherung werden, vergli­
chen mit den Aufwendungen des Bundes zur Pen­
sionsversicherung, praktisch völlig bedeutungslos 
sein. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wird 
kein nennenswerter Mehraufwand eintreten. Hin-
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sichtlich der finanziellen Auswirkungen im Bereich 
der Familienbeihilfen wird in den Erläuterungen 
der Regierungsvorlage bemerkt, daß sich aus der 
Neufassung des Art.30 Abs.2 betreffend die 
Gewährung eines anteiligen Alterszuschlages zur 
österreichischen Familienbeihilfe einen Betrag von 
120 Schilling für Kinder, die das 10. Lebensjahr 
vollendet haben und sich ständig in Jugoslawien 
aufhalten, ein jährlicher Aufwand von etwa 48 Mil­
lionen Schilling ergeben wird. (Dabei wird von 
32 800 betroffenen Kindern ausgegangen.) 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 29. Juni 1988 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Nationalrat die 
Genehmigung des Abschlusses des vorliegenden 
Zusatzabkommens zu empfehlen. 

Dem Ausschuß erschien bei der Genehmigung 
des vorliegenden Zusatzabkommens die Erlassung 
von besonderen Bundesgesetzen im Sinne des 
Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Ver­
tragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht erforderlich. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages: Zweites 
Zusatzabkommen zum Abkommen vom 
19. November 1965 zwischen der Republik Öster­
reich und der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien über Soziale Sicherheit wird geneh­
migt. 

Wien, 1988 06 29 
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